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1. Angaben zum/zur Antragsteller/in
Die Förderung erfolgt auf der Grundlage der Regelung zur Gewährung von Unterstützung für ungedeckte Fixkosten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 ("Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020") des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 20.11.2020 (abrufbar über https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) gemäß der Genehmigung der Europäischen Kommission SA.59289 vom 20.11.2020 - im Folgenden: Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 - in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Fixkosten im Sinne dieser Richtlinie sind alle Kosten, die einem Unternehmen unabhängig von der Ausbringungsmenge entstehen - also auch solche Kosten, die im Rahmen der Überbrückungshilfe nicht förderfähig sind (vgl. 2.6) (z. B. Tilgungszahlungen für Kredite und Darlehen, ungedeckte Personalkosten, Geschäftsführergehalt). Fixkosten in diesem Sinne sind zudem (prognostizierte) Verluste. 
 
2. Erläuterungen und Definition
Erklärung Fixkostenhilfe 
An kleine oder Kleinstunternehmen im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/2014), können grundsätzlich Beihilfen als Beitrag zu den ungedeckten Fixkosten eines Unternehmens in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro pro Unternehmen vergeben werden. Dabei darf die Beihilfeintensität 90 % der ungedeckten Fixkosten nicht übersteigen. 
Bei mittleren oder großen Unternehmen darf der Gesamtbetrag der beantragten oder gewährten Fixkostenhilfe höchsten 70 % der ungedeckten Fixkosten betragen, die dem Antragsteller im Förderzeitraum insgesamt entstehen. (Es sind alle auf Grundlage der Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 beantragten oder gewährten Beihilfen maßgeblich.)
3. Erklärung
Angaben zur Unternehmensgröße 
(Bitte vollständig ausfüllen)
Jahresumsatz, Bilanzsumme und Beschäftigte der letzten zwei abgelaufenen Geschäftsjahre für das gesamte Unternehmen.
Bestehen Verflechtungen (z. B. in Form von Beteiligungen) gemäß der KMU-Definition der EU* mit anderen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen Gebietskörperschaften o. ä.?
*(Empfehlung 2003/361/EG der Kommission, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union L 124 vom 20.5.2003, S. 36.)
Bitte machen Sie hier Angaben zu Umsatz, Bilanzsumme und Beschäftigtenzahl im letzten und vorletzten abgelaufenen Geschäftsjahr. Bei noch nicht vorliegenden Zahlen, z. B. Existenzgründungen, geben Sie bitte Planzahlen an. Das Feld muss unbedingt ausgefüllt werden  
Bestehende Verflechtungen sind bei Ihren Angaben zu Umsatz, Bilanzsumme und Beschäftigtenzahl zu berücksichtigen. Hilfestellung bei der Berechnung der Beteiligungsverhältnisse unser KMU-Prüfschema unter:
Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende sind nicht zu berücksichtigen. In die Mitarbeiterzahl gehen ein: Lohn- und Gehaltsempfänger, für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind sowie Mitarbeitende Eigentümer und Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unternehmen ziehen.
Sofern Sie keine vollständigen Angaben machen können, tragen Sie in die jeweiligen Felder bitte eine Null ein. Dies könnte der Fall sein, wenn Sie nicht bilanzieren.
Anzahl der Beschäftigten zum Antragszeitpunkt
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Beihilferecht/faq-liste-beihilferecht.html 
 
Jahr
Umsatz in Euro 
Ziffern 1.5/1.6/1.7/1.8Maßgeblich ist die Situation im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über die Bewilligung einer GRW-Förderung; Änderungen sind daher der zuständigen Behörde mitzuteilen. (Ziffer 7.4) Sofern das Unternehmen zu 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz eines anderen oder mehrerer Unternehmen oder Unternehmer steht, ist vom Antragsteller anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger sind. Handelt es sich bei den Unternehmen oder Unternehmern um öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger, ist auch anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer einzeln oder aber gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Ist aufgrund der Kapitalstreuung nicht zu ermitteln, wer die Anteile hält, ist durch den Antragsteller die auf Seite 8 aufgeführte Erklärung abzugeben.
Bilanzsumme in Euro
Ziffern 1.5/1.6/1.7/1.8Maßgeblich ist die Situation im Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde über die Bewilligung einer GRW-Förderung; Änderungen sind daher der zuständigen Behörde mitzuteilen. (Ziffer 7.4) Sofern das Unternehmen zu 25% oder mehr des Kapitals oder der Stimmanteile im Besitz eines anderen oder mehrerer Unternehmen oder Unternehmer steht, ist vom Antragsteller anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger sind. Handelt es sich bei den Unternehmen oder Unternehmern um öffentliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften oder institutionelle Anleger, ist auch anzugeben, ob die beteiligten Unternehmen oder Unternehmer einzeln oder aber gemeinsam Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Ist aufgrund der Kapitalstreuung nicht zu ermitteln, wer die Anteile hält, ist durch den Antragsteller die auf Seite 8 aufgeführte Erklärung abzugeben.
Beschäftigte
Ist Ihr Unternehmen ein Klein- oder Kleinstunternehmen?
Ist es ein Unternehmen mit weniger als 30 Beschäftigten und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanz von weniger als 10 Mio. Euro?
(Bitte zutreffendes ankreuzen)
Erklärung über gewährte Fixkosten 
Wie viele Beihilfen wurden ihrem Unternehmen bisher gewährt?
Beihilfen nach der Bundesregelung Fixkostenhilfe werden nach verschiedenen Richtlinien gewährt. Ob eine Fixkostenhilfe gewährt wurde, können Sie dem jeweiligen Bescheid oder der dazugehörigen Beihilfebescheinigung entnehmen. Achten Sie auf die Bezeichnung! Es gibt außer der Fixkostenhilfe z. B. De-minimis-Beihilfen oder Kleinbeihilfen. Das sind keine Fixkostenhilfen und hier nicht mitzurechnen.
Unternehmen  in Schwierigkeiten
 
Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden gemäß Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/20145), dürfen keine Beihilfen nach dieser Regelung gewährt werden. Abweichend davon können Beihilfen für kleine und Kleinstunternehmen (im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung) gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden, sofern diese Unternehmen nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind oder die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger erfüllen und sie weder Rettungsbeihilfen noch Umstrukturierungsbeihilfen erhalten. Satz 1 gilt nicht für Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten befanden, in der Folge jedoch zumindest vorübergehend kein Unternehmen in Schwierigkeiten waren oder derzeit kein Unternehmen in Schwierigkeiten mehr sind.
 
 
 
Ist Ihr Unternehmen ein mittleres Unternehmen?
Ist es ein Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von weniger als 50. Mio. Euro bzw. einer Jahresbilanz von weniger als 43 Mio. Euro?
(Bitte zutreffendes ankreuzen)
Ist Ihr Unternehmen nach deutschem Recht steuerlich als gemeinnützig anerkannt und steuerbegünstigt, weil es ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt (vgl. § 51 AO)?
Bewirkt die Art und Weise der Leistungserbringung Ihres Unternehmens branchentypisch erhebliche Umsatzschwankungen?
Ist Ihr Unternehmen ein mittleres Unternehmen?
Ist es ein Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von weniger als 50. Mio. Euro bzw. einer Jahresbilanz von weniger als 43 Mio. Euro?
(Bitte zutreffendes ankreuzen)
Ist Ihr Unternehmen nach deutschem Recht steuerlich als gemeinnützig anerkannt und steuerbegünstigt, weil es ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt (vgl. § 51 AO)?
Bewirkt die Art und Weise der Leistungserbringung Ihres Unternehmens branchentypisch erhebliche Umsatzschwankungen?
Wie viele Beihilfen wurden ihrem Unternehmen bisher gewährt?
Beihilfen nach der Bundesregelung Fixkostenhilfe werden nach verschiedenen Richtlinien gewährt. Ob eine Fixkostenhilfe gewährt wurde, können Sie dem jeweiligen Bescheid oder der dazugehörigen Beihilfebescheinigung entnehmen. Achten Sie auf die Bezeichnung! Es gibt außer der Fixkostenhilfe z. B. De-minimis-Beihilfen oder Kleinbeihilfen. Das sind keine Fixkostenhilfen und hier nicht mitzurechnen.
Datum des Bewilligungsbe-scheids/der Zusage
Beihilfegeber
Antragsnummer
Bewilligungszeitraum
Beihilfewert in Euro
Erklärung über gewährte Fixkosten 
Unternehmen  in Schwierigkeiten
 
Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden gemäß Artikel 2 Nummer 18 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 651/20145), dürfen keine Beihilfen nach dieser Regelung gewährt werden. Abweichend davon können Beihilfen für kleine und Kleinstunternehmen (im Sinne des Anhangs I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung) gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 bereits in Schwierigkeiten befanden, sofern diese Unternehmen nicht Gegenstand eines Insolvenzverfahrens nach nationalem Recht sind oder die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger erfüllen und sie weder Rettungsbeihilfen noch Umstrukturierungsbeihilfen erhalten. Satz 1 gilt nicht für Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten befanden, in der Folge jedoch zumindest vorübergehend kein Unternehmen in Schwierigkeiten waren oder derzeit kein Unternehmen in Schwierigkeiten mehr sind.
 
 
 
Ausschluss Doppelförderung
Mir/Uns ist bekannt, dass die Fixkostenhilfe nur für Kosten gewährt werden darf, die nicht bereits Gegenstand anderer Förderungen (De-minimis-Beihilfen oder Kleinbeihilfen) sind bzw. waren. Das können andere Bundes- oder Landesförderungen (Billigkeitsleistungen oder Zuschüsse), aber auch kommunale Förderungen oder öffentliche Darlehen sein. Sie dürfen jede Rechnung nur einmal vorlegen und abrechnen, außer es handelt sich um eine Aufstockung. Dann ist dieselbe Rechnung in den zusammengehörenden Richtlinien abrechenbar.
Haben Sie für Ihr Unternehmen Umstrukturierungsbeihilfen erhalten und unterliegen noch immer einem Umstrukturierungsplan?                                                    
Umstrukturierungsbeihilfen sind eine dauerhafte Unterstützungen des Unternehmens über 18 Monate hinaus auf Basis eines realistischen, kohärenten und weitreichenden Umstrukturierungsplans. Sie dienen der Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität.
 
Das Unternehmen befindet sich auch dann in Schwierigkeiten, wenn es nach den "Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in Schwierigkeiten (Amtsblatt der EU 2014/C249/1 vom 31.07.2014)"
- eine Rettungsbeihilfe erhalten hat und die entsprechende Beihilfe noch nicht zurückgezahlt wurde und/oder
- eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat und noch immer einen Umstrukturierungsplan unterliegt. 
 
Haben Sie für Ihr Unternehmen Rettungsbeihilfen erhalten und noch nicht zurückgezahlt? 
Rettungsbeihilfen sind zinslose Überbrückungskredite bis zu einer Höhe von 0,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren.
Befindet sich Ihr Unternehmen in Schwierigkeiten? 
Befand sich Ihr Unternehmen am 31.12.2019 in Schwierigkeiten?  
Hielten die Schwierigkeiten bis heute durchgehend an?  
Ist Ihr Unternehmen Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger?
Mir/Uns ist bekannt, dass die in dieser Erklärung anzugebenden Tatsachen subventionsrechtlich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) i. V. m. § 2 Subventionsgesetz vom 29.07.1976 (BGBI. I, S. 2037) sind und unrichtige, unvollständige oder unterlassene Angaben, die subventionsrechtliche Tatsachen betreffen und dem Zuwendungsempfänger zum Vorteill gereichen, als Subventionsbetrug strafbar sind. 
Das Formular kann elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine schriftliche Einreichung mit Unterschrift ist nicht erforderlich!
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